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für die Oberamts - Bezirke

Tübingen , Rottenburg , Nagold Md Hoch.

Im Verlag der Schramnssschen  Buchdruckerei.

Nro. 79« Montag den z. October 1825

I. Gemeinschaftliche Oberamtliche
Verfügungen.

Die auch in diesen Blattern schon be«
sannt gemachte Verordnung vom 24 - Sept.
1516 , betreffend die Verhütung von Duel¬
len unter den Studirenden auf hiesiger Uni-
V.-rsität , wird , zufolge hdheren Auftrags,
hi -mit ihrem Hauptinhalt nach wiederholt
zur Kenntniß derer gebracht , welchen e« zu-
nächst obliegt , keine ungcsezliche Handlung
der Art zu begünstigen und zu befördern.

ES ist nämlich bei 20 Reichöthalcrn
Strafe , wovon dem Anbringer die Hälfte
gebührt,

1) den Wirthen und den Eigenthümern
von Gartenhäusern verboten , auf ihrem
Eigenthum Fechlübungen Sludirender
zu gestatten , bei gleicher Strafe,

2) den Messerschmieden , Schietfmüllern
und Schwertfegern untersagt , Hieber
zu schleifen ; und eS wird

Z) wenn bei einem Wirthe unter dem Vor«
wände von Fechtübungen ein Duell statt
findet und der Wirth sich einer Lheck-
nahme oder wissentlichen Beförderung
desselben schuldig macht , demselben die
Wirthschaft auf ^ Jahr nievergelegt.

Den 29 - Septbr . 1825-
Die Kbnigl . Oberämter.

Höherer Aufforderung gemäß werden die
Gemeinde - Pfleger und Steuer - Einbringer
sammtiicher ObcramiS Bezirke , nachdrück«
lichst und bei persönlicher Verantwortung
erinnert , den Einzug und die Ablieferung der
Staatösteuer aus » thätigste zu betreiben und

weder im Einzug von Einzelnen , noch
in der Ablieferung zur Obcramtspflegr einen
Rückstand aufkommen zu lassen. Die Schult-
heißenämler aber haben nicht nur die be.
treffenden Einbringer stets in der so ndthi-
gen Thatigkcit zu erhalten , sondern ihnen
auch auf jede Weise kräftig an die Hand
zu gehen , wo der Steuer . Einzug Anstand
findet.

Den 2) . September 1825.
Die Kbnigl . Oberamter.

Die Königliche Kreis -Regierung hat , in
einem Erlaß vom 14ten diefi , den Oberarm
lern aufgeiragen , für die Eintreibung der
hie und da noch unberichrigl m den Gemein«
de - und StssumgS Rechnungen nachgeführt
werdenden Rechnung « - Reste und Ersazpo«
sten und für endliche Reinigung alter dffent.
lichen Rechnungen von solchen Rückständen
ferner thälig zu seyn.

Die bisherige Unterstüzung der Maas«
regeln der Orts -Obrigkeiten durch die König¬
lichen Oberämker , kann als Beweis genü¬
gen , daß leztece das Ihrige gethan haben,
um auch tu diesem Zweig der Verwaltung
Ordnung und Klarheit herzustellen.

Mi ! desto grbßerem Rechte erwartet man
daher von den Orts -Vorstehern und Gemein¬
de-Rathen , daß bis zur nächsten RechnungS-
Abhör überall wo noch solche Rückstände
haften , solche bcigckrieben scpn, und wo dieses
wider Verhoffen , nicht der Fall wäre , wich»
tige und beurkundete Hindernisse angeführt
werden , die allein vermögend sind , die Vor,
stehe» , Gemeinde - Rechner oder Ausstands,



Einbringer vor Verantwortung und Strafe
zu sichern.

Den 29 > September 1825-
Die Kdnigl . Oöerämter.

II . Besondere Amtliche Verfügungen.
Oberamt Tübingen.

Tübingen.  DaS Lbcramt muß mit
Mißfallen wahrnehmen , wie nachläßig die —
gegen den HauS - und Straßcnbettel gege¬
benen allgemeinen und besonder» Verord¬
nungen gehandhabt , wie namentlich aus den
Landstraßen Reisende von den müßiggehcn-
ben Weibern und Kindern der Viehhirtcn,
oft sogar von den Kindern vermbglicher Orts-
lllürger , durch Betteln belästigt , und hiesi¬
ge Einwohner von Bettlern jeder Art ge-
brandschazt werden.

ES wird hiemit , unter Wiederholung der
bestehenden Vorschriften , jeder Orts -Vorste-
her angewiesen , die Dorf - und Feldschüzen
zu Abtreibung des Bettel - Gesindel - alles
Ernstes anzuhalten , jeden fremden Bettler
sogleich auf Kosten der OrtS - Obrigkeit in
seine Heimath transportiren zu lassen , wie
Ließ von Seiten des Oberamts auch von
h .er aus geschehen wird ; der Armen des Or¬
te - sich so weit anzunehmcn , daß sie zu Uu»
terlassung des Beitels gezwungen Melden
können ; und endlich diejenigen Untergebenen,
welche durch Beherbergung fremder Bettler
oder durch Allmosengeben an Bettler über¬
haupt dieser lästigen Menschen KUsse fort¬
während die Belästigung der bürgerlichen
Gesellschaft und die Hemmung der Wirk¬
samkeit der Polizei erleichtern , nach frucht¬
loser Warnung ebenfalls zur Strafe zu zte,
hen.

Den 29 - September 1823.
K . Oberarm.

Oberamtsgericht Tübingen.
Tübingen. (Schuldcn .LiPiidation .)

lieber das Wermbgen des Weingartner - alt
Jacob Kost , von Tübingen , hat das Kbnigl.
LbcramtSgericht dahier , durch Decrek vom
läten d. M . , den Concurs erkannt und zur
Liquidation der Forderungen der Gläubiger
und zur Ausführung ihrer Vorzugsrechte auf

Donnerstag den 2V. Oktbr . d. Z.
Termin angesctzt.

Es werden daher sammtliche Gläubiger
des Kost aufgefordert , an gedachtem Lage
Nachmittags Z Uhr , in Person oder durch
hinlänglich Bevollmächtigte , in der Ober¬
amtsgerichts - Kanzlei zu erscheinen , und
ihre Forderungen,und deren Rechte geh'orig
darzuihun , widrigenfalls sie durch das am
Ende der Verhandlung auszusprechende Prä-
clusiv - Erkenntniß von der gegenwärtigen
Concursmasse ausgeschlossen werden.

Den 15. September 1823.
K . Obcramtsgerjcht.

Hufnagel.
Tübingen. (Schulden,Liquidation)

Ueber das Vermögen des Weingartners
Andreas Zeih , von Tübingen , hat das K.
Oberamtsgerich : dahier , durch Decket vom
Istten d. M . , den ConcurS erkannt und zur
Liquidation der Forderungen der Gläubiger
und zur Ausführung ihrer Vorzugsrechte auf

Freitag den 21 . Oktober d. I.
Termin angesezt.

Es werden daher sammtliche Gläubiger
de» Zeih aufgefordert , an gedachtem Lage
Nachmittags z Uhr , in Person oder durch
hinlänglich Bevollmächtigte , in der Ober-
Amts , GerichtS - Kanzlei zu erscheinen und
ihre Forderungen und deren Rechte geh'orig
darzuthun , widrigenfalls sie durch das am
Ende der Verhandlung auszusprechende Pra-
elusiv Erkenntniß von der gegenwärtige»
Concursmasse ausgeschlossen werden.

Den 15 . Sept . 1825-
K. Oberamtsgericht.

Hufnagel.

Oberamtsgericht Horb.
Horb. (Schulden - Liquidation . ) In

nachstehenden Ganntsachen wird die Schul¬
den,Liquidation , an den beigestzten Tagen,
je Morgens 8 Uhr auf dem Rathbaus deS
Wohnorts eines jeden Schuldners vorge¬
nommen werden ; und zwar:

1) des Ignaz Koch , von Bdrstingcn,
Dienstag den 18- Lctobel d. I.

2) des Friedrich Seifrieds , von da,
Donnerstag den 20 > Oktober d. I.

Z) des jung Joseph Hertkorn , Müller - ,
von Mühringen,
Donnerstag den 27 . Oktober b. I.
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Sämmtliche Gläubiger dieser Schuldleute
werden aufgefordert , an gedachten Tagen,
in Person oder durch hinlänglich Bevoll¬
mächtigte zu erscheinen , und ihre Forde,
rungen und deren Rechte gehdrig darzuthun,
widrigenfalls sie durch das am Ende der
Verhandlung auszusprcchende Präklusiv Er-
kenntniß von der Ganntmaffe ausgeschlossen
werden.

Den 16 . September 1825.
K. Oberamtsgericht.

Act . Herrmann.
Canieralamt Rottenburg.

Rottenburg.  Die Unterzeichnete
Stelle ist legitimirt worden , das herrschaft¬
liche alte Schlößchen zu Hemmendorf auf
den Abbruch zu verkaufen , zu welcher Ver¬
handlung die Liebhaber auf

Donnerstag den 6. Oktober
Vormittags 1v Uhr in das neue Schlöß¬
chen allda eingeladen werden.

Den 28 - Septbr . 1825.
K. Cameralamt.

Tübingen. (Fahrniß -Versteigerung .)
Am Montag , den io . Oktober d. I . , und
den folgenden Tagen wird in dem Hause
der verstorbenen Frau Prälatin Bbck, eine
Fahrniß - Auktion durch alle Rubriken ab-
gehalten werden , wozu die Liebhaber hiemit
ringeladen werden.

Den 2) . Septbr . 1825-
Pupillenräthliche TheilungS»

Commission.
Rübgarten. (Fahrniß «Verkauf . )

Im Schloff - zu Rübgarten werden
Samstag den Kten Oktober

Mittags 2 Uhr , drei blau und rothseidene
SophaS , eilf dergleichen Sessel,  noch ganz
brauchbar , und 2  eiserne Lesen , im Auf¬
streich gegen baare Bezahlung verkauft.

Betzenhausen , den 26- Scpt . 1825.
Gräflich von Dillcnscher Rentamtmann

Gwinner.

Außeramtliche Gegenstände.
Tübingen. (Haus - und Güter -Der,

kauf .) Aus der Gannt - Masse des Caspar
Hkckenhauer , Bäckers , wird am

Samstag den 8. Oktober
nochmals zum öffentlichen Aufstrclch ge¬
bracht,  als:

Z- eines Hauses mit Back - Gerechtigkeit
. in der Kirch - Gasse , angekauft um

ZOOO fl- baareS Geld.
Die Hälfte an 2^ Drtl . 16 Rth . und

die Hälfte an 2 Vrtl . Acker im Neckar¬
thal , am Dcrendinger Weg , ange-
kauft um 216 fl. baareS Geld.

Die Hälfte an ZZ Vrtl . ZZ Rlh . Acker
am Weilheimer Weg , angekauft um
128 fl.

1 Morgen 2 Drtl . 16 Rth . Wiesen am
Oesierberg , angekauft um ZOO fl. baa-
res Geld.

ZL Drtl . 9 Rth . Acker im Galgendsch,
"angekauft um 515 fl. baareS Geld.

5 Vrtl . lli Rth . Wiesen im Schwärz,
locher Lhäle , angekauft um 172 fl.
baares Geld.

^8  Stück Obst - Bäume auf der Stelle,
angekauft um 25 fl. baares Geld.

Die Liebhaber kdnnen sich an obgedach-
lem Tage Vormittag « g Uhr auf dem
Rathhause rinfinden.

Tübingen.  Da « zum Verkauf auS->
gesezte Zstockigte Haus sammt Scheuer des
Alexander Müller , Küfers im Rübenloch,
ist nunmehro pro 1200 fl. angekauft , und
wird nach den Verkaufs - Bedingungen in
folgenden verzinslichen Zielern bezahlt,
ncmlich ZOO fl. bi» Martini !825 , ZOO fl.
bis Iacvbi 1826 , ZOO fl. bis Georgi und
die leztcn ZOO fl. bis Martini 1827 . Der
Aufstreich geschieht aus dem hiesigen Nach¬
hause

Samstag den 8- Oktober,
Vormittags 8 Uhr , wozu die Liebhaber ein¬
geladen werden.

Den 18> Septbr . 1825-
F -Hleisen.

Tübingen. ( Haus - und Güter - Ver¬
kauf . ) Aus der Ganntmaffe des Alt Ja-
kob Kost , Weingartners ist zum Verkauf
ausgeseztr ^ ^^ Gebäude:

Eine Halbs Behausung am.kleinrn AeM-
merle.



Aecker:
1 Morgen lm Dehler.

Weinberg:
Die Hälfte an 1^ Vrtl . im Rappenberg.
^ Morgen ungefehr Weinberg und Vor.

lehen im Oesterberg.
A an 4 Morgen Acker , Weinberg und

Wüste in der Rolhstaig.
Vrll . auf der Wanne.

ß an zj Vrtl . 2 Ruthen im Rappen,
berg und ^ Vrtl . Egart dabet.

Die Kaufs , Liebhaber wollen sich an den
Gülcrpfieger Stadtrath Rieß wenden.

Den 28 . September 1825.
Tübingen. ( Haus - und Güter - Ver¬

kauf . ) Der Unterzeichnete ist beauftragt,
der Wcingärtners -Wlttwe Mak ihren Theil
Haus im Bührhof , so wie ungcfehr j Mor»
gen Acker an dem sogenannten «vchlößle,
zunächst dem Kbnigswtrth Weimar , zu ver¬
kaufen.

Den 26 . Sept . 1825-
Stadtrath Kemmlcr.

Tübingen. (Kleiderkasten feil .) Ein
doppelter , tannener , blau angeftrichener
Kleiderkasten , mit vorzüglich gutem Be-
schläg und doppeltem französischem Schloß,
ist , aber in den nächsten Tagen , zu er»
kaufen z Ausgeber dieß sagt bei Wem ?

Tübingen. (Knochen Mehl . ) Bei
Unterzeichnetem ist aus ganz frischen Knochen
verfertigtes , unverfälschtes Knochen - Mehl
zu haben , und wird in großen und kleinen
Parlhicn , 100 Pfund a 2 fl. 12 kr. abge¬
geben. Geld und «sacke werden sich frei
erbeten.

Den 22 - Septbr . 1825.
Georg Gottlieb Bbckmann,

Kammmacher.
Tübingen. (Chaise zu verkaufen . )

Es hak jemand eine Chaise , welche mit ganz
gutem Wagenwerk , neuem Verdeck und
Spritzledern versehen , so wie auch mit neuem
blauem Tuch auSgepvlftert und gelb angesiri,
chen ist , und sowohl ein - als zweispannig
geführt werden könnte , um eine» sehr bil¬
ligen Preis zu verkaufen.

Kaufst,cbhaber können sie täglich in der
Beck Roth ' schen Scheuer in der Marktgaffe
ansehcn.

Tübingen. (Sopha zu vermiethen .)
Ein schöner Sopha ist zum Vermiethen be,
stimmt . Ausgeber dleß sagt bei wem?

Wöchentliche Frucht » Fleisch » und
Brov - Preiße.

In Tübingen,
am zo. Septbr . 1x25.

Dinkel 1 Schfl. 2fl. - kr. 5fl. 25 kr. Zfl. 48 kr.
Haber 1 — 2fl . 20kr . 2fl . 40kr . Zfl. —kr.
Kernen 1 Sri . Ist . — kr.
Haber 1 — . fl. 20kr.
Roggen 1 — . . . . . —fl . 48kr.
Erbsen 1 — . . . . . —fl . — kr.
Linsen 1 — . — fl. — kr.
Wicken 1 — . . . . . —fl . —kr.
Bohnen 1 — . . ^ . — fl. 48ks.
Gersten 1 — . . . . . —fl . ZZkr.

Fl ei sch- Preiße.
Ochsenflelsch. 1 Pfund 7kr.
Rindfleisch . 1 — 6kr.
Hammelfleisch . . . . 1 — 6kr.
Schweinefleisch mit Speck 1 — 7kr.

— — ohne — 1 — . 6kr.
Kalbfleisch . . . . . 1 — 4kr.

Brod - Taxe.
Kernenbrod . . . . . 8 - 16kr.
Ruckenbrod . 8 — 14kr.
1 Kreuzcrwcck schwer . . 10Lvth .2zQtl.

Anekdoten und Erzählungen.
Der feine Unterschied.

Eine Dame , die vor einer Gerichtsper¬
son ein Paar Zeilen niederschreiben sollte,
konnte damit nicht zu Stanoe kommen.
Der Diktirende verlor endlich die Geduld,
und bemerkte , Madame scheine im Schrei¬
ben eben nicht geübt zu scyn. „ O , ver¬
setzte sie, da« Schreiben geht mir recht gut
von der Hand — nur mit dem Buchsta-
biren will es nicht recht fort ."

Der Aufschluß.
»Lieber Mann , ihr könnt mir doch Auf»

schluß geben" — redete ein Kaufmann einen
polnischen Juden auf der Leipziger Meffe
an . » Eh , unterbrach ihn der Jude , ihr
denkt wohl , daß ich ein Schlüssel bin , weil
ich einen Bart habe."
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